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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/6200
Thema: Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen — politisch akti-

ve Mitarbeiter

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie viele Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen

waren bzw. sind während ihrer dortigen Tätigkeit zugleich politisch
aktiv (gewesen)? (Bitte aufschlüsseln für den Zeitraum 2010 bis aktuell

nach Jahr, Anzahl Mitarbeiter und Art und Umfang der politischen Ak-
tivität [bspw. Mitglied in Kreileandesvorstand einer Partei)

Frage 2:
Wie viele Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen
sind (mindestens) innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr vor oder

nach ihrer dortigen Tätigkeit politisch aktiv gewesen bzw. geworden
(in Abgrenzung zu Frage 1. also nicht zeitgleich zu ihrer Tätigkeit)?
(Bitte aufschlüsseln für den Zeitraum 2010 bis aktuell nach Jahr, An-
zahl Mitarbeiter und Art und Umfang der politischen Aktivität [bspw.

Mitglied in Kreileandesvorstand einer Partei)

Frage 3:
Sofern gegeben: Welche öffentlichen Ämter außerhalb des LfV Sach-
sen bekleidetenlbekleiden die erfragten Personen nach Fragen 1. und
2. während des abgefragten Zeitraumes?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Beamte haben bei politischer Betätigung gemäß § 33 Gesetz zur Regelung des Status-
rechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz —

BeamtStG) diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stel-

lung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes

ergeben. Dieses Mäßigungsgebot steht in engem Zusammenhang mit ihrer Neutrali-
tätspflicht, bedeutet aber kein generelles Verbot politischer Betätigung außerhalb der

Amtsführung. Vielmehr soll das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot die unpartei—

ische und gemeinwohlorientierte Amtsführung des Beamten sicherstellen. Für Beschäf-

tigte ergibt sich das Mäßigungsgebot aus § 3 Abs. 1 Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst der Länder (TV-L). Aus diesem Gebot und auch aus anderen Rechtsgrundlagen

ergibt sich für die Beschäftigungsbehörden jedoch weder ein Recht noch eine Pflicht,

politische Aktivitäten der Bediensteten zu erheben.

Aktivitäten im Sinne der Fragestellungen werden von der personalverwaltenden Stelle

des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen daher nicht statistisch erfasst, so

dass dazu keine Auskunft möglich ist. Darüber hinaus wird auf die Antwort der Staats—

regierung auf die Kleine Anfrage Drs.—Nr. 6/16483 verwiesen.

Mi undlichen Grüßen

! Li
Prof Dr. Roland Wöller
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